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Eine Besonderheit in der Hilfstätigkeit stellt das Transportwesen
dar: das Dänische Rote Kreuz hat einen Park von 203 Lastwagen
geschaffen, die ganz Europa durchkreuzen und so das Problem der
Verteilung von Kleidern und Lcbensmittelpaketen lösten. Im Monat
September 1946 hatten diese Wagen die ansehnliche Strecke von
376 000 km — also nahezu den zehnfachen Erdumfang — zurückgelegt.

Wir mögen daraus ersehen, dass die Hilfe der Schweiz — so wertvoll

sie ist — nichts anderes bedeutet als das Sich-Einrcihen in die
Gruppe der übrigen Länder, die mithelfen, das Elend des Krieges nach
Möglichkeit zu lindern.

(Aus dem Mitteilungsblatt der Schweizer Spende.)

Communique

Sonntagvormittag den 6. Juli 1947 ist in Genf die zweite
medizinisch-orthopädische Mission des Schweizerischen Roten Kreuzes in
einem französischen Armeeflugzeug nach Algier geflogen, um 400
französischen kriegsverstümmelten Soldaten in Algier und Marokko
in der Schweiz angefertigte Rohprothesen anzupassen. Die von der
Schweizer Spende und vorn Schweizerischen Roten Kreuz finanzierte
Mission wird am 19. Juli von Casablanca zurückkehren.

Pressemitteilung*

Zu den anfangs April durch Presse und Radio veröffentlichten
Mitteilungen über die Hereinnahme von eingeladenen Kindern aus
Deutschland gibt das Schweizerische Rote Kreuz, Kinderhilfe,
ergänzend bekannt:

Bis Ende Mai 1917 wurden weit über 4000 Gesuche eingereicht.
Für die im Laufe des Monats Juli und anfangs August in der Schweiz
ankommenden Sonderiransporte sind die Vorarbeiten abgeschlossen.
Weitere noch eingebende Gesuche können aus diesem Grunde zurzeit
leider nicht mehr bearbeitet werden. Ob wir einzelnen Gesuchen noch
in den folgenden Monaten entsprechen können, hängt von den
Transportmöglichkeiten ab.

Das Zcntralsekretariat empfiehlt zudem zwei Punkte der besonderen

Beachtung:

a) Nur Kinder, die den äizilichen Richtlinien des Schweizerischen
Roten Kreuzes, Kinderhilfe, entsprechen, können für diese
Sammeltransporte berücksichtigt werden.

b) Ausser den ordentlichen Kosten für Verpflegung und Empfang,
sowie für die administrativen Arbeilen, erwachsen der Kinderhilfe
bedeutende Mehrausgaben durch die sehr umständliche Auswahl
der Kinder in allen Gegenden Deutschlands und durch die
Verteilung der Kinder in die verschiedenen Schweizer Kantone. Die
Kinderhilfe erachtet sich nicht als berechtigt, diese grossen
Mehrkosten aus den allgemeinen Sammelgeklcrn zu decken und sieht
sich daher genötigt, bei den Gastfamilien einen angemessenen
Kostenbeitrag zu erheben.

Die Gastfamilien erhalten durch die kantonalen Sektionen der
Kinderhilfe direkt Mitteilung, ob und wann ihr Pflegekind einreisen
wird.

Communique de presse

La Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, communique les

renseignements complementaires suivanls au slijet de l'accueil en

Suisse d'enfants allemands, dont le public a ete intonne au debut

d'avril par la presse et par la radio.
Jusqu'ä fin mai, plus de 4000 demandes ont ete enregislrees. Les

preparatifs en vue de l'arrivee de convois speciaux dans le coiuant de

juillet et debut aoüt etant tenniuös, il est pour l'instant impossible de

s'occuper de nouvelles demandes. Les possibililcs de transpoit PPI~

mettront de dire ulterieurement s'il y a lieu de prendre en consideration

quelques-unes des demandes qui pourront parvenir au couis
des mois ä venir.

Le Secretariat general de la Croix-Rouge suisse, Secours aux

enfants attire ['attention du public stir les deux points suivants:

a) Seuls pourront 6tre admis dans ces convois les enfants qui rem-

pliront les conditions d'ordre medical fixecs par 1'ocuvre.

IVarnung an die föadenden
Der Schweiz. Samariterbund teilt folgendes mit:
«Beim Baden ertranken am letzten Sonntag...». Wie oft kann

man eine solche oder ähnliche Meldung jetzt wieder in den Zeitungen
lesen. In der Tat erleiden in unserem Lande jährlich 130 bis 200
Personen, meistens junge, hoffnungsvolle Mensehen den Ertrinkungstod.
Muss das so sein? Könnte diese erschreckend grosse Zahl nicht vcnin-
gert werden? Wie viel Kummer und Leid, manchmal auch bittere Xot
bringen doch solche Badeunfälle in zahlreiche Familien! Gewiss
könnte die Zahl der Opfer kleiner weiden, wenn die einfachsten
Vorsichtsmassregeln, die man von der Schule her noch kennen sollte,
beachtet würden. Insbesondere erinnern wir daran, dass man sich
nicht erhitzt ins Wasser stürzen, sondern sich vorher vorsichtig
abkühlen soll. Das Baden soi'oit nach einer Mahlzeit ist sehr gefähilich.
Man sollte in der Regel erst etwa zwei Stunden nach dem Essen sich
ins Bad begeben. Ohrenkranke sollten besonders vorsichtig sein. Auf
alle Fälle muss der Gehörgang eines nicht ganz gesunden Ohres mit
unentfetteter Walle (keine hydrophile Verbandwatte) geschützt werden.

Vorsicht ist auch geboten beim «Siinnele», denn bei starker und
längerer Einwirkung von direkter Sonnenbestrahlung entstehen
Schädigungen im Gehirn.

Alle, die sich dem gewiss so gesunden Badesport hingehen,
sollten sich aber auch mit den Methoden der Wiederbelebung vertraut
machen. Die Absolvierung von Reltungs-Sehwimmkursen und von
Samariterkuisen wird dringend empfohlen. Neben vielen andern
nützlichen Kenntnissen, die in solchen Kursen den Teilnehmern vermittelt
werden, erhalten diese auch Unterricht in der Ausübung der künstlichen

Atmung. Jahr für Jahr werden zahlreiche Fälle gemeldet, da
Ertrunkene durch sofortige und sachgemässe Anwendung der künstlichen

Atmung wieder ins Leben zurückgerufen werden können.
Welches Glück für die Angehörigen, wenn ein schon verloren
geglaubtes Glied der Familie, vielleicht deren Ernährer, ihr wieder
geschenkt werden kann!

Alle Anstrengungen sollen deshalb gemacht werden, um
Menschenleben zu erhalten.

b) Outre les frais occasionnes par l'accueil et la nourriture de nos
pelits invites et par les travaux administrates ordinaires, la diffi-
culte que 1 on rencontre ä les selectionner dans les diverses regions
de 1 Allemagne et ä les lepartir dans nos cantons, entrainc pour
1'oeuvre im notable surcroit de travail. Afin den couvrir les frais,
le Secours aux enfants qui ne se croit pas autorise ä recouiir, dans
ce but, au produit de ses collectes generates, se voit dans l'obli-
gation de demander aux families interessees de bien vouloir lui
verser une eertaine contribution.

Les families apprendront dire.clement des sections de la Croix-
Rougc suisse, Secours aux enfants, si l'enfant invite viendra en Suisse
et en cas affirmatif, la date de son arrivee.

Jahresbericht 1946 des Schweizerischen
Roten Kreuzes

Wir machen die Leser des Jahresberichtes 1946 des Schweizerischen

Roten Kreuzes darauf aufmerksam, dass auf Seite 97 des
Kinderhilfeberiehles die Sektion Luzern/Innerschwciz irrtümlicherweise

nur mit Sektion Luzern betitelt wurde. Auf Seile 346 erscheint
die Sektion unter ihrem richtigen Namen. Wir bitten die Leser, die
betreffende Unterlassung entschuldigen zu wollen.

Rapport annuel 1946

Nous nous permellons de signaler aux lecteurs de notre rapport
annuel 1946 qu'une erreur s'est glissee ä la page 9t, dans le tableau
montrant comment l'hebengement d'enfants etrangers s'est reparti en
1946 entre les differentes sections. Une inlerversion s'est produite enlre
les rhiffres conccrnant le Valais et Vaud et c'est 530 qu'il faut lire
pour le Valais et 1900 pour le canton de Vaud, au lieu du contraire
comme cela a ete etrit.
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